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Schulsozialarbeit  Schulen Risch Rotkreuz  -  Konzept
1. Verständnis
„Schulsozialarbeit (SSA) ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und/oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System Schule. (Drilling Matthias, 2001).“
2. Erreichbarkeit
· Die SSA ist während der Schulzeit tätig und kann direkt im SSA-Büro telefonisch (ohne Formalitäten) oder per E-Mail von Lehrpersonen, Kindern oder Jugendlichen und Eltern kontaktiert werden. Die offiziellen Arbeitstage sind dem zuständigen Schulteam bekannt.
· Falls der/die zuständige SSA-Mitarbeiter/in nicht erreichbar ist (Krankheit, Weiterbildung, arbeitsfreier Tag usw.) kann in dringenden Fällen das Sekretariat der Abteilung Gesundheit und Soziales kontaktiert werden. 
· Die Schulsozialarbeit ist grundsätzlich während der deklarierten Bürozeit erreichbar. Abwesenheiten (z.B. Weiterbildungen, Sitzungen, usw.) werden der Schulleitung kommuniziert. 

3. Angebot
· Niederschwellige, unbürokratische Anlauf- und Beratungsstelle für Schüler/innen, Lehrpersonen und Eltern
· Unterstützung der Lehrpersonen beim Erkennen und (Früh-)Erfassen von Gefährdungen
· Beratung, Unterstützung und Begleitung von Lehrpersonen und der Schulhausleitungen bei Gefährdungsmeldungen
· Unterstützung von Lehrpersonen und der Schulhausleitungen bei Kriseninterventionen
· Arbeiten mit Klassen oder Gruppen bei sozialen Konflikten
· Triage an Fachstellen
· Teilnahme an Schulhaus-Teamsitzungen (je nach Themen)
· Teilnahme an der Elternarbeit der Schule, Elterninformationen
· Präventive Angebote/Projekte zu klassenrelevanten sozialen Themen (in Absprache mit der Gesundheitförderung)
· Mitarbeit an der Schulhauskultur
· Vermittlung in Konfliktsituationen

4. Arbeitsweise 
· SSA ist ein eigenständiges Feld der Jugendhilfe und damit eine eigene Fachdisziplin. Sie arbeitet mit den Methoden der Sozialen Arbeit ziel-, ressourcen- und prozessorientiert. In Einzel-, Gruppen- und/oder Klassengesprächen werden angemessene Interventionen und Lösungen erarbeitet. Die SSA setzt auf nachhaltige Lösungen und dieser Prozess braucht Zeit und Geduld.
· SSA arbeitet allparteilich und wählt einen systemischen Ansatz.

· SSA ist fachlich unabhängig von der Schule. Dank dieser Unabhängigkeit kann das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Schulsozialarbeiterin/Schulsozialarbeiter und Schülerin/Schüler aufgebaut werden.

· SSA ist ein niederschwelliges Angebot innerhalb des Schulhauses. Die Schule gewährt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit (in Absprache mit der Lehrperson), dieses Angebot während der Schulzeit zu nützen. Terminvergaben ausserhalb der Schulzeiten sind möglich. 
· SSA ist lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Sie unterstützt und fördert Kinder und Jugendliche in ihrer Sozialisation und Integration.

· Schülerinnen und Schüler suchen die SSA  in der Regel freiwillig auf und gehen eine Arbeitsbeziehung ein. 

· Lehrpersonen können Schülerinnen oder Schüler zu einer Erstberatung verpflichten. In diesem Gespräch wird eine mögliche Zusammenarbeit mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen. Bei verpflichtenden Gesprächen empfiehlt sich eine vorherige Absprache mit der SSA (siehe unter verordnete Gespräche).

· Im Rahmen der Qualitätssicherung reflektiert und überprüft die SSA in regelmässigen Intervisionssitzungen, Supervision und Weiterbildungen ihre Arbeit.

· Der genaue Arbeitsauftrag der SSA ist im entsprechenden Funktionsbeschrieb definiert.
· Die SSA klärt die Fallführung und die aktuellen Verantwortungen mit den beteiligten Partnern.

5. Zusammenarbeit mit Schulhausleiterinnen, Schulhausleitern und Lehrpersonen
· Die Schulhausleitung trägt die Verantwortung für den Schulbetrieb. Sie arbeitet partnerschaftliche mit der SSA zusammen.

· Um ihren pädagogischen und erzieherischen Auftrag umzusetzen, legt die Schule Spielregeln fest und setzt Grenzen (Schul- und Disziplinarordnung, Handlungsleitfaden). Die SSA spricht keine Sanktionen aus, unterstützt jedoch den Prozess beratend. Für disziplinarische Massnahmen sind die Organe der Führungslinie (Lehrpersonen und die Schulleitung) zuständig. 

· In der Schule ist die Lehrperson oft die erste Bezugs- und Vertrauensperson bei Problemen von Schülerinnen und Schülern. Gefühlsschwankungen und Verhaltensänderungen bei den Kindern/Jugendlichen werden von Lehrpersonen oft frühzeitig bemerkt. Die SSA ist auf solche Informationen (Früherfassung) angewiesen. Für ihre Arbeit ist es wichtig, wenn sie von den Lehrpersonen möglichst früh kontaktiert wird. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ist für die tägliche Arbeit der SSA hilfreich und notwendig.

· Das Vermitteln bei Konflikten zwischen Lehrpersonen obliegt der Schulhausleitung.

· Die SSA wird an der Schulentwicklung beteiligt und in die Erarbeitung der Schulhauskultur integriert. 

· Die SSA kann eine Schule oder ein Schulteam bei sozialen Fragestellungen im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern beraten und unterstützen.

· Die SSA trägt dazu bei, dass die einzelnen Lehrpersonen und Schulteams sich auf ihre Aufgaben konzentrieren können und bei sozialen Aufgaben durch die SSA unterstützt werden. 

6. Gespräche

6.1 Freiwilligkeit und verordnete Gespräche
· Hilfreich ist, wenn die Lehrpersonen Schülerinnen oder Schüler für den Erstkontakt bei der SSA unterstützen und motivieren.

· Lehrpersonen haben die Möglichkeit, in dringenden Angelegenheiten Gespräche bei der SSA zu verordnen („einen Schupf geben“). Die SSA versucht in diesen verordneten Gesprächen die Schülerin/den Schüler für eine Beratung zu gewinnen oder die Auseinandersetzung mit einem Thema zu fördern. Nach Abschluss der verordneten Gespräche wird über die weitere Zusammenarbeit entschieden und das Vorgehen mit der Lehrperson besprochen.

· Sollten die verordneten Gespräche nicht eingehalten werden, informiert die SSA die zuständige Klassenlehrperson, womit auch die Verantwortung an diese zurück geht. Die SSA stellt sich der Lehrperson zur Beratung über die weiteren Möglichkeiten zur Verfügung. 
· Verordnete Gespräche dürfen nicht als Sanktion eingesetzt werden. 

· Falls notwendig versucht die SSA den Kontakt zu Eltern und Erziehungsberechtigen herzustellen und diese zu Gesprächen einzuladen. Dies geschieht in Absprache mit dem Kind oder der/dem Jugendlichen (ausser bei Notfällen oder bei Gefährdung des Schülers/der Schülerin). Die Zusammenarbeit mit der SSA ist für die Eltern und die Erziehungsberechtigten freiwillig.

6.2 Terminvergabe
Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht – unter Berücksichtigung des schulischen Programms – während des Unterrichts die SSA aufzusuchen. Im Einzelfall und bei längeren Begleitungen kann es von Vorteil sein, Termine in der Freizeit zu arrangieren. Es kann vorkommen, dass die Lehrperson auf die Anwesenheit einer Schülerin oder eines Schülers im Unterricht angewiesen ist (z.B. neues Thema, Prüfung u.a.m.). In diesem Fall vereinbart die Schülerin/der Schüler einen neuen Termin bei der SSA. 
6.3 Gesprächsdauer und Häufigkeit
· Im Normalfall dauert ein Gespräch bei der SSA rund eine Schullektion. In vielen Fällen kann eine Kurzberatung zwischen 1 – 5 Sitzungen schon zu einem befriedigenden Resultat führen. Manche Problemsituationen erfordern aber eine längere und intensivere Begleitung, das heisst, dass der individuelle Kontakt über mehrere Monate dauern kann. In diesen Fällen überprüft die SSA auch immer, ob eine geeignete Drittstelle einbezogen werden kann/muss.
· Einzelne Schüler und Schülerinnen suchen die SSA immer wieder zu unterschiedlichen Themen auf.
· Bei Gruppen- und Klasseninterventionen sind Doppellektionen sinnvoll.
6.4 Information und Einbezug der Lehrpersonen und Erziehungsverantwortlichen
· Findet das Gespräch mit der Schülerin/dem Schüler während der Unterrichtszeit statt, bestätigt die SSA der Lehrperson, falls erwünscht, die Gesprächsteilnahme. Auf jeden Fall meldet die SSA der Lehrperson, wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht zum vereinbarten Termin erschienen ist und dieser während einer Unterrichtsstunde geplant war. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin ausserhalb der Schulzeit einen Termin nicht eingehalten hat, liegen die weiteren Schritte in der Kompetenz der SSA.
· Grundsätzlich steht die SSA unter Schweigepflicht. In Absprache mit der Schülerin oder dem Schüler wird die Lehrperson über den Inhalt der Beratung, die Ziele und Vereinbarungen informiert. 
· Die SSA kann in Absprache mit der Schülerin oder dem Schüler auch die Eltern einbeziehen (siehe auch Punkt „Umgang mit vertraulichen Informationen“).

6.5 Umgang mit vertraulichen Informationen:
Die SSA hält sich an die Schweigepflicht. Eine allfällige Aufhebung der Schweigepflicht orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben vergleichbarer Stellen (Haltung: Kindesschutz vor Datenschutz). Im Einzelgespräch mit den Schülerinnen/Schülern entscheidet die SSA, welche Personen (Eltern, Lehrpersonen, Behörden usw.) vertrauliche Informationen erhalten müssen. Die Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen die Schülerinnen und Schüler mit einer offenen Rückmeldung seitens der SSA gegenüber Drittpersonen einverstanden sind. Die SSA ist bemüht, die Lehrpersonen so offen zu informieren, wie dies für deren tägliche Arbeit mit den entsprechenden Schülerinnen und Schülern notwendig ist.

6.6 Triage (Weiterleitung an andere Fachstellen)
· Die SSA beurteilt laufend und so früh wie möglich, ob eine Weiterweisung an eine andere Fachstelle sinnvoll und angezeigt ist oder ob eine weitere Begleitung bei der SSA erfolgt. Anmeldungen bei den entsprechenden Fachstellen erfolgen durch die Jugendlichen selbst, die Eltern oder Lehrpersonen (mit Einverständnis der Eltern). In der Regel werden bei einer Triage ein Übergabegespräch und/oder eine Voranmeldung durchgeführt. 
· Mögliche Fachstellen sind: Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind, Zug; Kinder- und Jugendberatung Zug; Triangel, Zug; eff-zett, Zug; APD KJ/E, Zug etc.

· Grundsätzlich erfolgen Gefährdungsmeldungen auf Antrag durch die Schulleitung.
7. Prozessablauf in der SSA
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